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) STELLUNGNAHME

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ande-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-
Warme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschafts-
gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschrif-
ten (Energiesammelgesetz) vom 5. November 2018

Berlin, 20. November 2018

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.460 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in
den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit mehr als 260.000
Beschaftigten wurden 2016 Umsatzerlése von knapp 114 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 10 Milliarden
Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment groRe Marktanteile in zentralen
Versorgungsbereichen (Strom 60 Prozent, Erdgas 65 Prozent, Trinkwasser 88 Prozent, Warmeversorgung 72
Prozent, Abwasserentsorgung 43 Prozent). Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen entschei-
dend dazu bei, dass Deutschland mit 66 Prozent die hochste Recyclingquote in der Europdischen Union hat. Die
kommunalen Unternehmen versorgen zudem tber 6 Millionen Kunden mit Breitbandinfrastrukturen. Sie inves-
tieren in den kommenden Jahren mehr als 1 Milliarde Euro in digitale Infrastrukturen von Glasfaser bis Long
Range Wide Area Networks (LoRaWAN) in den Kommunen und legen damit die Grundlagen fir die Gigabitge-
sellschaft.

Verband kommunaler Unternehmen e.V. - Invalidenstrale 91 - 10115 Berlin
Fon +49 30 58580-0 - Fax +49 30 58580-100 - info@vku.de - www.vku.de

DIE HOMMUNALEN
UNTERNEHMEN

ViU

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.


verpratschsa
Textfeld
Deutscher Bundestag
19. Wahlperiode
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschussdrucksache 19(9)193(neu)
21. November 2018



ViU

) KERNPUNKTE DES VKU

KWK-Bestandsanlagenforderung angemessen anpassen

Den vorliegenden Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit der KWK liegen sowohl bei den
Wirkungsgraden als auch bei den Betriebskosten Annahmen zugrunde, die nicht an der
tatsachlichen Situation von Bestandsanlagen orientiert sind.

Im Ergebnis fallt die vorgeschlagene Absenkung der Fordersatze deutlich zu stark aus
und gefahrdet damit akut die Wirtschaftlichkeit der Anlagen.

Alternativ schlagen wir nachstehende Férdersitze vor, die mogliche Uberférderungen
vermeiden und dennoch einen wirtschaftlichen Betrieb der Gas-KWK-Anlagen in der
allgemeinen Versorgung ermoglichen:
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Elektrische Nenn- 2 > 50 > 100 > 200 >300 | >450
leistung in MW bis 50 | bis 100 | bis 200 | bis 300 | bis 450

KWKG 2016 ct/kWh 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Gesetzentwurf ct/kWh 15 1,3 0,5 0,3 0 0
VKU-Vorschlag ct/kWh 15 15 15 0,7 0,5

KWKG verlangern

Das KWKG sieht vor, dass Anlagen bis zum 31.12.2022 in Betrieb genommen werden
miissen, um in den Genuss einer Forderung nach dem KWKG zu kommen. Gerade fiir
groRere KWK-Anlagen, die teilweise auch bisher Kohle verfeuernde Kraftwerke ersetzen
sollen, lasst sich eine Inbetriebnahme bis zu diesem Datum nicht mit hinreichender Si-
cherheit realisieren.

Die Inbetriebnahmefristen im KWKG sollten deshalb mindestens bis zum 31.12.2025
verlangert werden.

Durch eine Verlangerung bis 2025 entsteht die Chance, beim erwartbaren Ersatz stillzu-
legender Kohlekraftwerkskapazitdaten die Modernisierung und den Ausbau der KWK zu
beschleunigen, da die damit einhergehende Verlangerung des Umstellungsbonus von
Kohle auf Gas, den notwendigen Vorldufen flir Planungs- und Genehmigungsverfahren
Rechnung tragt.
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Mieterstromprojekte nicht gefahrden

Die geplante Vergiitungsabsenkung um fast ein Viertel kommt unerwartet und mit ei-
nem Vorlauf von weniger als zwei Monaten auch zu kurzfristig. Sie hat deutlich negative
Auswirkungen auf den Ausbau von Dach-PV. Insbesondere bei Mieterstromprojekten ist
von einem deutlichen Riickgang des PV-Ausbaus auszugehen.

Angaben der Bundesnetzagentur zufolge umfasst das gegenwartige Fordervolumen im
Mieterstrombereich eine installierte PV-Leistung von ca. 5 MW. Dies liegt noch sehr weit
unter dem gesetzlichen Deckel von 500 MW.

Es ist zu gewdhrleisten, dass Mieterstromanlagen von der Vergitungskirzung nicht be-
troffen sind, zum Beispiel, indem der Mieterstromzuschlag von der Einspeisevergitung
entkoppelt und auf die Hohe am 31.12.2018 eingefroren wird.

So kann, bis im nachsten Jahr eine umfassende Novellierung des Mieterstromgesetzes
angegangen werden kann, ein unbeabsichtigter, Uberstiirzter und schadlicher Eingriff
vermieden werden.

Kosten anerkennen und die kooperative Zusammenarbeit starken

Grundsatzlich ist darauf zu verweisen, dass alle Kosten, die Verteilnetzbetreibern bei der
Wahrnehmung der Aufgaben im Kontext dieses Entwurfes zuséatzlich entstehen, regula-
torisch anerkannt und iber die Netzentgelte weitergereicht werden mussen.

Zudem sind Vorgaben zur Zusammenarbeit von Netzbetreibern, Anlagenbetreibern,
Direktvermarktern und Bilanzkreisverantwortlichen klar zu definieren. Dariber hinaus
missen die MaBRnahmen und Fallgruppen nach §13 EnWG besser voneinander abge-
grenzt werden.

Von essentieller Wichtigkeit ist es, Anpassungsforderungen von Netzbetreibern zur Ge-
wahrleistung der Systemstabilitdt und Netzsicherheit im Rahmen der Kaskade nicht aus-
schlieBlich in Form eines Top-Down-Ansatzes zuzulassen. Sollen technische Restriktio-
nen aller betroffenen Netzbetreiber beriicksichtig werden, missen Anpassungsforde-
rungen ebenfalls in Bottom-Up- sowie in horizontaler Richtung zuldssig sein. Restriktio-
nen missen dabei auf allen Ebenen gleichberechtigt in Entscheidungen einflielen.

Aufgrund der vielen Unklarheiten bei der geplanten Umsetzung der EnWG-Anderungen
pladiert der VKU dafiir, Anderungen des EnWG aus dem Energiesammelgesetz zunichst
auszukoppeln und nach erginzender Uberarbeitung zu einem spéiteren Zeitpunkt wie-
der aufzugreifen.
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) EINLEITUNG

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes, des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und
weiterer energierechtlicher Vorschriften (Energiesammelgesetz) vom 5. November 2018
Ubermittelt der VKU nachfolgende Stellungnahme mit der Bitte um Berlicksichtigung im
weiteren Gesetzgebungsverfahren.

Der VKU begriiSt, dass nunmehr die dringend notwendigen Gesetzgebungsvorhaben auf
den Weg gebracht werden. Dies gilt insbesondere fiir die Sonderausschreibungen fir
Windenergie an Land und Solarenergie sowie die Anpassung der Regelungen Uber die
EEG-UmlageermaRigung beim KWK-Eigenverbrauch an europaisches Beihilferecht. Da-
mit wird in zwei wichtigen Bereichen die fiir Investitionen erforderliche Rechtssicherheit
wieder hergestellt.

Nachfolgend nehmen wir zu den Regelungsvorschldagen wie folgt Stellung:

) ARTIKEL 1:
ANDERUNG DES EEG

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (§ 9 Absatz 8 EEG-Entwurf)

) Grundsatzlich begriiRt der VKU eine bundesweit einheitliche Pflicht zur bedarfsge-
rechten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen, empfiehlt jedoch eine Ver-
langerung der Ubergangsfristen. Riickwirkende Auflagen fiir Bestandsanlagen lehnt
der VKU ab. Fir Neuanlagen sollten die Fristen verlangert werden.

Die Ausstattung von Neuanlagen mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung ist aus Sicht
des VKU geeignet, um Lichtemissionen, die Anwohner beeintrachtigen kdnnen, weiter
zu mindern und damit die Akzeptanz fiir Windenergievorhaben zu erhalten bzw. zu stei-
gern. Der VKU begriiRt, dass mit § 9 Absatz 8 EEG-Entwurf eine bundesweit einheitliche
Regelung geplant ist.

Eine rickwirkende Regelung fiir Bestandsanlagen wird vom VKU kritisch gesehen. Grund
sind die erheblichen finanziellen Belastungen, die sich negativ auf den weiteren wirt-
schaftlichen Betrieb auswirken und zu Wettbewerbsverzerrungen fiihren kdnnen. Bei-
spielsweise stellt sich die Frage, wie Gebiete mit isolierten Bestandswindparks im Ver-
gleich zu geclusterten Gebieten mit mehreren Windparks behandelt wiirden.
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Nach dem Kenntnisstand des VKU sind derzeit fiir eine bedarfsgerechte Befeuerung
allerdings nur einige wenige sogenannte Primarradarsysteme von der Deutschen Flugsi-
cherung zugelassen und damit fir Windkraftanlagen genehmigungsfahig. Es handelt sich
dabei um aktive Radarsensoren, die den Luftraum Uber einem Windpark Gberwachen
und entweder dezentral an den Anlagen selbst montiert sind oder zentral mit einer gro-
Ren Sendeanlage arbeiten. Die Kosten fiir die derzeit verfligbaren BNK-Systeme belau-
fen sich in der GroRenordnung von 100.000 Euro pro Windenergieanlage und miissten in
ein Gebot im EEG-Ausschreibungsverfahren eingepreist werden. Dariber hinaus sind fiir
den Einsatz der aktiven Radarsysteme von der Bundesnetzagentur zugeteilte Sendefre-
guenzen notwendig, die nicht flaichendeckend in einer ausreichenden Bandbreite zur
Verfligung stehen. Ferner handelt es sich bei den derzeit zugelassenen aktiven Radarsys-
temen um Quellen elektromagnetischer Strahlung. Wir sehen hier das Risiko, dass sich
aufgrund der neuen Emissionsquelle das eigentliche Anliegen, Minimierung der (Licht-)
Emissionen und damit die Forderung der Akzeptanz fiir Windenergieanlagen, auch leicht
ins Gegenteil verkehren konnte.

Die Transponder-Technik ist deutlich giinstiger, die notwendigen technischen Vorschrif-
ten allerdings noch nicht veréffentlicht und die Technologie noch nicht luftverkehrs-
technisch zugelassen.

Die Technik muss in die Planungen und Vertrage fir Windenergieanlagen einflieRen. Aus
diesem Grund benétigt die Umsetzung der Pflicht zur bedarfsgerechten Nachtkenn-
zeichnung einen entsprechenden Vorlauf. Mit Blick auf die Transponder besteht bei zu
engen Ubergangsfristen die Gefahr, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen nicht rechtzeitig angepasst werden kann und
mithin die deutlich teurere und nachteiligere Radartechnologie zu verbauen ware. Vor
diesem Hintergrund erscheinen die Ubergangsfristen zu knapp.

Unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes sind Bestandsanlagen von der Pflicht
auszunehmen. Neuanlagen, die in 2019 errichtet werden, missten zudem ebenfalls be-
reits mit einer Technologie zur Nachtkennzeichnung ausgestattet werden. Allerdings
diirften zahlreiche dieser Anlagen bereits bestellt sein, so dass hier der Vertrauensschutz
eine langere Ubergangsfrist gebietet. Es bietet sich an, eine entsprechende Pflicht frii-
hestens fir Anlagen anzuwenden, fiir die noch keine verbindliche Bestellung vorlag.
Alternativ ware es moglich auf ein bestimmtes spateres Inbetriebnahmedatum abzustel-
len.

Sonderausschreibungen (§ 28 EEG-Entwurf)

) Die Ausschreibungsmengen der ordentlichen Ausschreibungen sollten langfristig an
das im Koalitionsvertrag verankerte 65-Prozent-Ziel angepasst werden, um der Bran-
che Planungssicherheit Gber 2021 hinaus zu ermdoglichen.
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Die geplanten Sonderausschreibungen sind ein wichtiger Schritt, um den Ausbau der
erneuerbaren Energien voranzubringen. Zur Erreichung des im Koalitionsvertrag ange-
kiindigten, 65-prozentigen Anteils erneuerbarer Energien (hier steht eine Konkretisie-
rung der BezugsgrolRe noch aus) bis 2030 mssen die Ausschreibungsvolumina allerdings
dauerhaft aufgestockt werden. Dies ist auch wichtig, weil die investierenden Unterneh-
men eine langfristige Planungssicherheit bendétigen.

Alternativ schlagt der VKU einen Ausbaupfad vor, der sich am Nettoausbau (also der
Differenz zwischen Windenergieausbau und -riickbau) orientiert. Dieser sollte im Durch-
schnitt mindestens 2 GW pro Jahr betragen. Damit wiirde insbesondere der Tatsache
Rechnung getragen, dass ab dem Jahr 2021 jedes Jahr Tausende von Windenergieanla-
gen vom Auslaufen der 20-jahrigen EEG-Vergiitung betroffen sein werden. Allein im Jahr
2021 betrifft dies nach Schatzungen der Bundesregierung eine installierte Leistung von
mehr als 4 GW. Viele der betroffenen Anlagen werden aus technischen, wirtschaftlichen
oder rechtlichen Griinden zuriickgebaut werden.

Auch sollte erwogen werden, die vereinbarten Sonderausschreibungsmengen gemein-
sam mit den ordentlichen Ausschreibungen zu auktionieren. Die gesonderte Vergabe der
Sondermengen erhéht den Aufwand bei Verwaltung und Unternehmen. Zudem ist es
moglich, dass bei direkt aufeinanderfolgenden Terminen das Ergebnis der friiheren Auk-
tion noch nicht veroffentlicht wurde und somit eine Teilnahme von nicht bezuschlagten
Projekten am Folgetermin ausgeschlossen ist.

Verkiirzte Realisierungsfrist fiir Wind-Onshore-Projekte (§ 36e EEG-
Entwurf)

) Der VKU spricht sich gegen die Verkiirzung der Realisierungsfrist fur die ersten drei
Ausschreibungsrunden 2019 aus.

Mit der Anderung in § 36e Abs. 1 EEG 2017 wird die Realisierungsfrist fiir Windenergie-
anlagen an Land von 30 auf 24 Monate verkiirzt. Ziel ist es, der Zubauliicke, die sich ge-
gebenenfalls aus der geringen Realisierung von Windenergieanlagen aufgrund des Biir-
gerenergieprivilegs ergibt, entgegenzuwirken.

Die Verkirzung der Realisierungsfrist gefahrdet allerdings Projekte, die bereits geneh-
migt sind, jedoch auch beklagt werden und von Verzogerungen betroffen sein kénnen.
Sie bestraft damit in den kommenden Ausschreibungsrunden Akteure, die die mogliche
Zubaulicke nicht zu verantworten haben.
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Innovationsausschreibungen (§ 39j i.V.m. § 88d EEG-Entwurf)

) Bei der Ausgestaltung sollte im Sinne einer hohen Bietervielfalt darauf geachtet wer-
den, dass die Anforderungen nicht so komplex werden, dass kleine Bieter von der In-
novationsausschreibung ausgeschlossen werden.

) Ausschreibungsvolumina, die in den Innovationsausschreibungen nicht abgerufen
werden, sollten den reguldren, technologiespezifischen Ausschreibungen zur Verfi-
gung gestellt werden.

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des EEG ist es grundsatzlich sinnvoll, Innovati-
onsausschreibungen durchzufiihren und hierbei auch neue Fordervarianten zu testen.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Instrumente, die ein netzdienliches Verhalten
fordern sollen.

Allerdings rat der VKU, nicht zu viele Instrumente gleichzeitig zu testen, damit klare
Schlussfolgerungen tber die Effekte der jeweiligen Instrumente moglich sind.

Zu berilicksichtigen ist auch, dass einige der Wettbewerbsinstrumente, die im Rahmen
der Innovationsausschreibung erprobt werden sollen, gerade kleinere Akteure von der
Teilnahme an Innovationsausschreibungen abschrecken kdnnten. Dies wiirde die Wett-
bewerbsintensitat und Bietervielfalt einschranken.

Dies gilt insbesondere fiir eine Bezuschlagung von nur 80 Prozent der abgegebenen Ge-
bote. Dadurch wiirde die Teilnahme an Ausschreibungen insbesondere fiir kleine und
mittelgroRe Akteure noch riskanter. Dem Erreichen des 65-Prozent-Ziels im Jahr 2030
ware damit nicht gedient.

Auch ein Verlust der Marktpramie bei negativen Preisen erhoht die Risiken fiir die Pro-
jektentwickler erheblich, weil die Haufigkeit negativer Preise nur schwer zu prognostizie-
ren ist. Oft sind sie zusammenhangend lber mehrere Stunden. Die zu erwartenden Er-
tragsausfalle missten in die Gebote eingepreist werden.

In Kombination mit der geplanten deutlichen Erhéhung der Volumina fiir die Innovati-
onsausschreibung beflirchtet der VKU, dass nicht genligend Gebote eingereicht werden,
um die Volumina auszuschopfen. Um den Ausbaupfad nicht zu gefdahrden, sollten die in
den Innovationsausschreibungen nicht abgerufenen Mengen im Folgejahr auf die regu-
laren, technologiespezifischen Ausschreibungen verteilt werden.

Kritisch zu sehen ist, dass die Bundesregierung in der Gesetzesbegriindung ankiindigt,
bereits in 2019 eine erste Evaluierung vorzusehen, um zu priifen, ob einzelne getestete
Elemente in das reguldre Ausschreibungsdesign Gbernommen werden kénnen. Zu die-
sem Zeitpunkt kénnen noch keine Erkenntnisse in Form von Erfahrungen mit gebauten
Anlagen vorliegen. Der Gesetzentwurf ldsst offen, welches die Kriterien der geplanten
Evaluierung sind und wie Erfolg oder Misserfolg der Innovationsausschreibungen gemes-
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sen werden soll. Es erscheint daher absehbar, dass verschiedene Akteure die Ergebnisse
einer solchen Evaluierung sehr unterschiedlich interpretieren werden.

Aufgrund der Komplexitat und der moglichen Wechselwirkungen mit den ,reguldaren”
Ausschreibungen sollten die Verbande in die Erarbeitung der Verordnung einbezogen
werden.

Absenkung der Vergiitung fiir Aufdach-Solaranlagen (§ 48 Absatz 2
Nummer 3 EEG-Entwurf)

) Auf die Absenkung der Vergitung von 11,09 Cent/kWh auf 8,33 Cent/kWh sollte
verzichtet werden. Sollte der Gesetzgeber an einer Vergitungskirzung festhalten
wollen, sollte diese weniger stark ausfallen und stufenweise wirksam werden. Zudem
ware zu gewahrleisten, dass Mieterstromanlagen von der Verglitungskiirzung nicht
betroffen sind, zum Beispiel indem der Mieterstromzuschlag von der Einspeisevergii-
tung entkoppelt und auf die Hohe am 31.12.2018 eingefroren wird.

Die geplante Vergitungsabsenkung um fast ein Viertel kommt unerwartet und mit ei-
nem Vorlauf von weniger als zwei Monaten auch zu kurzfristig. Sie hat deutlich negative
Auswirkungen auf den Ausbau von Dach-PV. Insbesondere bei Mieterstromprojekten
und PV-GroRprojekten bis 750 KWp ist von einem deutlichen Riickgang des PV-Ausbaus
auszugehen, sollte die Kirzung wie vorgeschlagen beschlossen werden.

Mit der geplanten Vergiitungsabsenkung wird der anzulegende Wert fiir Aufdach-PV-
Anlagen im Leistungsbereich 40 bis 750 kW auf das fiir Freiflachenanlagen geltende Ni-
veau abgesenkt. De facto sind die Gestehungskosten bei Aufdachanlagen jedoch héher
(ca. 2 ct/kWh gegeniiber Freiflichenanlagen).

Zudem ist damit zu rechnen, dass es sich bei den derzeit sehr niedrigen Modulpreisen
um eine zeitweise Erscheinung aufgrund von Uberangebot, staatlicher Regulierung in
China, Wirtschaftssanktionen etc. handelt. Fiir 2019 werden von Analysten schon wieder
steigende Preise erwartet, so dass eine Senkung der Forderung mit steigenden Preisen
am Markt zusammenfallen wiirde.

Zum anderen hat die derzeitige Wirtschaftlichkeit der Dachprojekte erst wieder das Inte-
resse von Eigentlimern geweckt, ihre Dacher zu verpachten bzw. Anbietern die Moéglich-
keit gegeben, mit der Anlage eine Dachpacht zu generieren, mit welcher der Hauseigen-
timer beispielsweise eine Dachsanierung finanzieren kann. Mit den deutlich abgesenk-
ten Verglitungen wird es kaum noch moglich sein, attraktive Pachten flir Dacher Dritter
zu zahlen. Wer das eigene Dach nutzt, gegebenenfalls in Kombination mit Eigenver-
brauch, mag die Absenkung moglicherweise verkraften. Fiir das klassische Projektge-
schaft hingegen wirde sie das Aus bedeuten.
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Hinzu kommt, dass ein Inkrafttreten der Vergitungskirzung bereits zum 01.01.2019
aufgrund der Kurzfristigkeit die Umsetzung aktueller Projekte gefahrden kann. Sollte der
Gesetzgeber an einer Vergilitungskiirzung festhalten wollen, sollte diese stufenweise
wirksam werden, z. B. in Gestalt einer linearen monatlichen Absenkung lber den Zeit-
raum eines halben Jahres.

Mieterstromanlagen im Leistungsbereich 40 — 100 kW waren von der Absenkung Gber-
proportional betroffen. Da fir Mieterstromanlagen vom anzulegenden Wert pauschal
und unabhangig von der GroRe der Anlage 8,5 Cent/kWh abgezogen werden, wiirde die
Vergltung fiir den Leistungsbereich 40 — 100 kW null Cent/kWh betragen. Dies hat zur
Folge, dass dem Betreiber der Mieterstromanlage fir die Gesamtanlage effektiv eine
Klrzung von bis zu mehr als 50 Prozent droht und damit die Unwirtschaftlichkeit des
Projektes eintreten wiirde.

Schon jetzt sind Mieterstromprojekte nur dann wirtschaftlich, wenn mehrere positive
Umstdande zusammenkommen (z. B. geeignete Dachkonstruktion und -ausrichtung, An-
zahl der Wohnungen pro Gebaude, Eigentumsverhiltnisse, Sanierungszyklen, Hohe der
Netzentgelte usw.). Durch die geplante Verglitungsabsenkung wiirde es fir Anlagen im
Leistungsbereich 40 — 100 kW noch schwieriger werden, eine Wirtschaftlichkeit darzu-
stellen. Und das ware nicht im Sinne des Klimaschutzes, denn je grofRer die Anlage, desto
hoher ist die Solarstromausbeute und demzufolge der Beitrag zur Erreichung des 65-
Prozent-Ziels.

Angaben der Bundesnetzagentur zufolge umfasst das gegenwartige Férdervolumen im
Mieterstrombereich eine installierte PV-Leistung von ca. 5 MW. Dies liegt noch sehr weit
unter dem gesetzlichen Deckel von 500 MW. Infolge der Verglitungskiirzung wiirde sich
Deutschland von dem Ziel, die Solarenergie in die Stadte zu bringen und die Mieter da-
ran zu beteiligen, weit entfernen.

Es ist zu gewdhrleisten, dass Mieterstromanlagen von der Vergitungskirzung nicht be-
troffen sind, zum Beispiel indem der Mieterstromzuschlag von der Einspeisevergiitung
entkoppelt und auf die Hohe am 31.12.2018 eingefroren wird.

So kann, bis im nachsten Jahr eine umfassende Novellierung des Mieterstromgesetzes
angegangen werden kann, ein unbeabsichtigter, Uberstiirzter und schadlicher Eingriff
vermieden werden.

Angesichts der Zielsetzung, das erhebliche Potential der Dachflachen in Stadten und
Ballungsraumen fir die Solarenergie zu nutzen, ware die geplante Vergitungskirzung in
der vorgesehenen Form ein deutlicher Dampfer fiir die Energiewende.
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Verringerung der EEG-Umlage bei Anlagen (§ 61b EEG-Entwurf)

) Die verringerte EEG-Umlage bei Anlagen darf nicht davon abhangig gemacht werden,
dass in dem Kalenderjahr in der Anlage ausschlieBlich erneuerbare Energien oder
Grubengas eingesetzt worden sind. In dem Verhaltnis wie erneuerbare Energien ein-
gesetzt werden, muss die Umlageverringerung in Anspruch genommen werden kon-
nen. Die Abgrenzung der eingesetzten Energietrager sollte liber ein Einsatzstofftage-
buch gewahrleistet werden.

§ 61b EEG-Entwurf verlangt fiir die Inanspruchnahme der verringerten EEG-Umlage die
ausschlieBliche Verwendung von erneuerbaren Energien im gesamten Kalenderjahr. Eine
derart strenge Regelung gab es bislang nicht. Eine Betrachtung jeweils auf das Kalender-
jahr ist zu streng und auch nicht sachgemaR. Insbesondere kommunale Abwasserentsor-
ger waren hiervon betroffen, da sie in ihren BHKWSs zeitweise sowohl Faulgas als auch
Erdgas zur Stiitzfeuerung einsetzen. Die Abgrenzung der eingesetzten Energietrager
sollte Uber ein Einsatzstofftagebuch gewahrleistet werden.

Das Energierecht hat in den vergangenen Jahren zu signifikanten Belastungen fir die
kommunalen Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger gefiihrt. Nehmen die Belas-
tungen weiter zu, flhrt dies dazu, dass klimapolitisch wertvolle Energiepotenziale in der
(kommunalen) Wasserwirtschaft verschenkt werden, weil die Anlagen unwirtschaftlich
und Investitionen in Energieprojekte zurlickgefahren werden. Auch Ansatze zur Schaf-
fung von Flexibilitdt durch eine systemdienliche Laststeuerung wiirden behindert. All
dies kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. SchlielRlich fordert der Gesetzgeber an
anderer Stelle, dass natirliche Energiepotenziale in der kommunalen Wasserwirtschaft,
insbesondere aus Klaranlagen, genutzt werden (vgl. z. B. den Kabinettsbeschluss zum
Klimaschutzplan 2050 und die Abwasserverordnung). Auch gibt es Férderprogramme
(z. B. Kommunalrichtlinie), die durch § 61b EEG-Entwurf konterkariert wirden.

Verringerung der EEG-Umlage bei KWK-Anlagen (§8 61c und 61d
EEG-Entwurf)

Zunachst ist zu begriBen, dass es gelungen ist, mit der EU-Kommission eine sehr diffe-
renzierte Regelung auszuhandeln, die sich zumindest an dem Ziel orientiert, den unter-
schiedlichen Bedarfen Rechnung zu tragen.

Allerdings kann bei Anlagen zwischen 1 — 10 MW im Einzelfall die Wirtschaftlichkeit auf-
grund der héheren EEG-Umlagebelastung gefdhrdet sein. Es ist damit zu rechnen, dass
einzelne Projekte mit einer vollen Umlagebelastung nicht mehr realisiert werden koén-
nen.

Dies gilt insbesondere fiir viele Anlagen der kommunalen Wasserwirtschaft, sollte eine
Erdgasbeimischung zum Verlust der Umlageverringerung nach § 61b fiihren. Denn dann
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wirden diese Anlagen unter die Vorschriften der §§ 61c und 61d EEG-Entwurf fallen.
Durch die 1 MW Grenze und den hohen Anteil des Eigenverbrauchs an Klaranlagen-
Standorten wiirde eine Reihe von Mitgliedsunternehmen des VKU betroffen sein. Ein
wirtschaftlicher Betrieb von vielen Anlagen ware nicht mehr gegeben.

Fir den wirtschaftlichen Betrieb einer KWK-Anlage werden in der Wasserwirtschaft be-
treiberseitig mindestens 7.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr angesetzt. Gemal §§ 61c
und 61d EEG-Entwurf wiirde dies einen Anstieg der EEG-Umlage auf bis zu 100 % bedeu-
ten. Bereits heute sind die Amortisationszeiten der Anlagen in der kommunalen Was-
serwirtschaft im Verhiltnis zu der angesetzten Nutzungsdauer kritisch. Von einer Uber-
forderung kann in der kommunalen Wasserwirtschaft nicht die Rede sein.

Wir gehen davon aus, dass der Anderungsbefehl in Nr. 1 ,§ 61 b wird durch folgende §§
61 b bis 61 d ersetzt” nicht bedeutet, dass die derzeitigen §§ 61 c und d ebenfalls entfal-
len, sondern dass diese lediglich mit neuer Bezeichnung hinten angestellt werden.

Weitergeleitete Strommengen (§ 62a EEG-Entwurf)

Der VKU begriiRt das Bestreben des Bundeswirtschaftsministeriums, eine pragmatische
Regelung zur Ermdéglichung von Schatzungen im Rahmen der Abrechnung der Umlage-
privilegien zu schaffen. Bei vielen Mitgliedsunternehmen des VKU gibt es Fille, in denen
eine neue Abgrenzungsregelung Rechtssicherheit und Rechtsfrieden herstellen kénnte.
In der wasserwirtschaftlichen Praxis verursacht der Einbau von geeichten Zahlern durch
beauftragte Dritte einen enormen Verwaltungsaufwand. In Einzelfdllen erreichen die
notwendigen Investitionen ein Volumen von tber 600.000 Euro.

Jedoch ist zu beriicksichtigen, dass die riickwirkende Moglichkeit der Schatzung zwar in
denjenigen Fadllen Rechtssicherheit schafft, in denen die Praxis in der Vergangenheit
bereits Schatzungen vorgenommen hat. Es darf aber nicht dazu kommen, dass in Fallen,
wo — rechtskonform — Schatzungen abgelehnt wurden, eine riickwirkende Schatzungs-
moglichkeit eréffnet wird. Die Folge ware, dass bereits abgeschlossene Sachverhalte
erneut aufgerollt werden missen. Ebenso sollten bereits laufende Verfahren (Begren-
zungsjahr 2019) nicht nachtraglich dieser Novelle unterliegen, sondern ebenfalls mit der
Ubergangsregelung abgedeckt sein.

Leistungsverweigerungsrecht gemal} § 62a Absatz 8 EEG-Entwurf

) Das Instrument des Leistungsverweigerungsrechts ist grundsitzlich geeignet, die
rickwirkende Schatzungsmaglichkeit auf noch nicht abgeschlossene Sachverhalte zu
beschranken.

Besonderen Wert legt der VKU darauf, dass nicht nur fiir die umlageprivilegierten Un-
ternehmen, sondern auch fiir die Verteilnetzbetreiber Rechtssicherheit geschaffen wird.
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Bereits abgeschlossene Sachverhalte, in denen Schatzungen von Verteilnetzbetreibern
abgelehnt wurden, sollten daher ebenso wenig riickabgewickelt werden wie Fille, in
denen Privilegien aufgrund von Schatzwerten erteilt wurden. In beiden Fallgestaltungen
sollte gelten, dass bereits abgeschlossene Sachverhalte (= Privilegierungsanspriiche, die
im beiderseitigen Einvernehmen durch den Netzbetreiber abgerechnet wurden) nicht
wieder neu aufgerollt werden.

In Bezug auf Strommengen, die vor 2018 verbraucht wurden, gibt § 62a Absatz 8 EEG-
Entwurf den Umlageschuldnern ein Leistungsverweigerungsrecht,

e wenn diese Strommengen in unterschiedlicher Hohe der EEG-Umlage unter-
liegen,

e messtechnisch nicht ordentlich voneinander abgegrenzt, sondern nur ge-
schatzt wurden und

o Netzbetreiber aus diesem Grund den héchsten Umlagesatz geltend machen.

Der VKU begriiSt, dass Falle, in denen die Umlage bereits bezahlt wurde, demzufolge
nicht wieder neu aufgerollt werden. Denn das Leistungsverweigerungsrecht berechtigt
nicht zur Rickforderung bereits gezahlter Umlagen. Es greift nur da, wo die Umlage
noch nicht gezahlt wurde, wo Sachverhalte also noch nicht abgeschlossen sind.

) Die Prifung der Voraussetzungen des § 62a Absatz 8 EEG-Entwurf (Leistungsverwei-
gerungsrecht) darf dem zur Erhebung der EEG-Umlage verpflichteten Netzbetreiber
keinen unverhaltnismaRigen Aufwand aufbirden.

Es stellt sich die Frage, welcher Aufwand sich fur die Verteilnetzbetreiber aus § 62a Ab-
satz 8 des Entwurfs ergibt. In ihrer ,treuhander-dhnlichen Funktion” sind sie grundsatz-
lich verpflichtet, Anspriiche auf Zahlung der EEG-Umlage zugunsten des EEG-Kontos und
damit letztlich zugunsten der Gemeinschaft aller EEG-Umlage-Schuldner durchzusetzen'.

In Bezug auf Strommengen, die vor 2018 verbraucht wurden, werden Verteilnetzbetrei-
ber aufgrund des geplanten § 62a Absatz 8 kiinftig prifen missen, ob im Einzelfall die
Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechts vorliegen, z. B. ob die Schatzung
seinerzeit sachgerecht erfolgt ist. Dies diirfte im Nachhinein nicht leicht nachzuvollzie-
hen sein. Die Anforderungen an diese Priifung dirfen nicht Gberspannt werden.

Es darf nicht dazu kommen, dass Verteilnetzbetreiber einen unverhaltnismaRigen Auf-
wand betreiben missen, um dem Vorwurf zu entgehen, sie wiirden ihre ,treuhdnder-
dhnliche Funktion*” vernachlassigen.

! Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Eigenversorgung, Juli 2016, S. 117
? Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Eigenversorgung, Juli 2016, S. 117
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Strommengen, die gemall § 62a Absatz 2 Nummer 2 EEG-Entwurf geschatzt
werden diirfen

) Die Begriffe ,,technisch unmoglich”, ,unvertretbarer Aufwand” und ,nicht wirtschaft-
lich zumutbar” sollten konkretisiert werden.

Die oben genannten, nicht konkret definierten Begriffe kénnen — z.B. bei der Klarung, ob
ein Aufwand ,unvertretbar” bzw. eine Anwendung des hdchsten EEG-Umlagesatzes
ywirtschaftlich zumutbar” iststreitige Diskussionen zwischen Anlagenbetreibern und
Netzbetreiber ausldsen. Daher ware eine Prazisierung im Gesetz sehr hilfreich.

Es ware sinnvoll, wenn hier reale Untergrenzen eingefiigt werden wirden, wie z. B. eine
Kopplung an die Preisobergrenze fir die Messeinrichtung.

Stromverbrauche einer anderen Person, die Stromverbrauchen des Letztver-
brauchers zuzurechnen sind, § 62a Absatz 3 EEG-Entwurf

) Das Kriterium , geringfiigig” in § 62a Absatz 3 Nummer 1 EEG-Entwurf sollte anhand
eines Prozentsatzes konkretisiert werden, der sich auf das Verhaltnis Selbstverbrauch
— Drittverbrauch bezieht.

Positiv ist hervorzuheben, dass die Falle, in denen es einer Erfassung und Abgrenzung
von weitergeleitetem Strom gemal § 62a Absdtze 2 und 3 nicht bedarf, in der Gesetzes-
begriindung sehr genau beschrieben werden.

Gleichwohl geht der VKU davon aus, dass es in der Praxis schwierig sein kann, im Einzel-
fall eine rechtssichere Zuordnung vorzunehmen. Insbesondere ist eine Definition des
»geringfligigen Letztverbrauchs” erforderlich. Hierflir wird die Festlegung eines Prozent-
satzes vorgeschlagen, der sich auf das Verhaltnis Selbstverbrauch — Drittverbrauch be-
Zieht.

) Der Ausnahmetatbestand, wonach Stromverbrdauche einer anderen Person, den
Stromverbrauchen des Letztverbrauchers zuzurechnen sind, sollte weniger restriktiv
ausgestaltet sein.

Der Ausnahmetatbestand, wonach Stromverbrauche einer anderen Person, den Strom-
verbrauchen des Letztverbrauchers zuzurechnen sind, ist zu restriktiv ausgestaltet.
Dadurch, dass die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen kumulativ vorliegen missen,
kann es passieren, dass Verbrdauche trotz Geringfligigkeit gemessen werden miussen,
weil sich die Verbrduche auf viele Stellen innerhalb eines Hauses verteilen. Typischer-
weise ist dies der Fall beim Firmensitz einer Unternehmung, in dem auch Tochtergesell-
schaften untergebracht sind. Deren Verbrauche waren ansonsten separat zu bemessen.
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Schatzung § 62 a Abs. 4 EEG-Entwurf

) Die Clearingstelle EEG sollte damit beauftragt werden, eine einheitliche Schiatzme-
thodik zu erarbeiten und zu veroffentlichen.

Durch diese rechtlich bindenden Vorgaben seitens der erarbeitenden Stelle kann durch
einfachen Nachweis (Sichtung Wirtschaftspriifer 0.A.) rechtlich Sicherheit erlangt wer-
den, dass die gemachten Schatzungen rechtlich nicht angreifbar sind. Dies wird zukiinfti-
ge Rechtsstreitigkeiten liber die Aussagekraft bzw. RechtmaRigkeit der Schatzung unter-
binden.

Gewillkiirte Nachrangregel zum Nachweis der Zeitgleichheit von Erzeugung und
Eigenverbrauch, § 62a Absatz 6 EEG-Entwurf

} Der VKU begriilt, dass in § 62a Absatz 6 die Moglichkeit er6ffnet werden soll, zum
Nachweis der Zeitgleichheit von Erzeugung und Eigenverbrauch die gewillkiirte Nach-
rangregel anzuwenden.

Dem VKU sind Falle bekannt, in denen die Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch
seit vielen Jahren mit RLM-Messungen und SLP-Profilen filir kleine Verbrauchsstellen
(HA-Stationen primarseitig, Pumpwerke,...) nachgewiesen wurde, aber diese etablierte
Praxis wird inzwischen unter Berufung auf den Leitfaden der Bundesnetzagentur zur
Eigenversorgung vom Juli 2016 und entsprechenden Informationen der Ubertragungs-
netzbetreiber von Wirtschaftsprifern nicht mehr akzeptiert.

Dem VKU ist bspw. ein Mitgliedsunternehmen bekannt, bei dem fiir das Jahr 2017 eine
Umlagebefreiung in Hohe eines mittleren flinfstelligen Betrages auf dem Spiel steht. Fir
das mittelgroRe Stadtwerk bedeutet dies ein enormes finanzielles Risiko — insbesondere
weil die entsprechende Messung fiir die Vergangenheit nicht nachgeholt werden kann.

Daher ist es zu begriiRen, dass der Verlust an sich begriindeter Umlageprivilegien durch
Anwendung der gewillkiirten Nachrangregel zumindest begrenzt werden kann, solange
bis die mehr als 300 betroffenen Zahler dieses beispielhaft aufgeflihrten Unternehmens
mit ,modernen Messeinrichtungen”, welche die eichrechtskonforme Zahlerstands-
gangmessung beherrschen, ausgestattet werden.
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Entsprechende Anwendung des Regelungsvorschlags auf den Nachweis der
selbst erzeugten Strommengen im Rahmen der Besondere Ausgleichsregelung,
§ 62a Absatz 9 EEG-Entwurf

) Eventuelle Auswirkungen auf Elektrizitatsversorgungsunternehmen und ihre Pflicht
zur Zahlung der EEG-Umlage an den Ubertragungsnetzbetreiber sind zu beriicksichti-
gen.

) In diesem Zusammenhang sollte die Asymmetrie der Verzinsungsregel des § 60 Ab-
satz 3 EEG beseitigt werden.

) Zumindest darf es im Rahmen der Verzinsungsregel des § 60 Absatz 3 EEG nicht zu
einer zusatzlichen Benachteiligung von Elektrizitdtsversorgungsunternehmen kom-
men.

Soweit § 62a Absatz 9 EEG-Entwurf zur Folge hat, dass Antrage im Rahmen der Besonde-
ren Ausgleichsregelung (nachtraglich) genehmigt werden, die aufgrund der bisherigen
Praxis des BAFA*“ nicht genehmigt worden waren, kann dies die Abweichungen zwi-
schen den Abschlagszahlungen, die die Elektrizitatsversorgungsunternehmen aufgrund
ihrer Prognosen hinsichtlich des umlagepflichtigen Letztverbraucherabsatzes an die
Ubertragungsnetzbetreiber leisten, und der EEG-Umlagepflicht laut Endabrechnung
vergroRRern.

Die aus den Abweichungen resultierenden Mehr- bzw. Minderzahlungen unterliegen
bislang einer ,,asymmetrischen Verzinsung” (= Die Ubertragungsnetzbetreiber zahlen zu
viel entrichtete Betrdge unverzinst zurick, aber verlangen von den Elektrizitatsversor-
gungsunternehmen Zinsen fiir zu wenig entrichtete Betrdge). Diese Asymmetrie muss
durch eine faire Regelung ersetzt werden. Zumindest darf sie sich infolge des geplanten
§ 62a Absatz 9 EEG-Entwurf nicht verscharfen.

*(,Die Messung des Stromverbrauchs unterliegt den Bestimmungen des Mess- und Eichgesetzes
(MessEG)“
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) ARTIKEL 2:
ANDERUNG DES KWKG

Vorbemerkung

Im KWKG 2017 wurden Ausnahmetatbestande fir die Ausschreibungspflicht (§ 35 Abs.
14 KWKG) eingefiihrt. Der VKU begriSt, dass nun mit dem Gesetzentwurf klargestellt
wird, dass auch Anlagenmodernisierungsprojekte mit einer Investitionstiefe von weniger
als 50 Prozent die Ubergangsregelung nutzen und dementsprechend nach dem alten
Forderregime geférdert werden kénnen. Die Ungleichbehandlung von Vollmodernisie-
rung (50 Prozent Modernisierungskosten) und Teilmodernisierung wird somit beendet
und endlich Rechtssicherheit geschaffen.

Der VKU regt an, in einem weiteren Bereich tatig zu werden, in dem wir derzeit eine
starke Investitionszuriickhaltung wahrnehmen. Zahlreiche unserer Mitgliedsunterneh-
men stehen vor KWK-Investitionsentscheidungen. Das KWKG sieht vor, dass Anlagen bis
zum 31.12.2022 in Betrieb genommen werden miissen, um in den Genuss einer Forde-
rung nach dem KWKG zu kommen. Gerade fiir groBere KWK-Anlagen, die teilweise auch
bisher Kohle verfeuernde Kraftwerke ersetzen sollen, lasst sich eine Inbetriebnahme bis
zu diesem Datum nicht mit hinreichender Sicherheit realisieren.

Die Inbetriebnahmefristen im KWKG sollten deshalb mindestens bis zum 31.12.2025
verlangert werden.

Die Gefahr von Lock-in-Effekten wird bei einer Verlangerung von drei Jahren, von 2022
auf 2025, nicht gesehen. Zudem konnte der Kohleausstieg beschleunigt werden, da
durch eine Verlangerung des KWKG, und damit des Umstellungsbonus von Kohle auf
Gas, den notwendigen Vorlaufen fir Planungs- und Genehmigungsverfahren Rechnung
getragen wiirde.

KWK-Bestandsanlagenforderung

) §13, Fordersitze an realititsnahen Wirtschaftlichkeitsberechnungen orientieren:

Die vorgeschlagene Absenkung der Fordersatze ist nicht nachvollziehbar. Zur Ermittlung
geeigneter Fordersatze sollte fir jede Anlagenklasse eine verbesserte Wirtschaftlich-
keitsberechnung durchgefiihrt werden. Die Eigenverbrauchsquote sollte auf fiinf Pro-
zent erhoht werden. Die Bestandsanlagenforderung sollte nach 2019 fortgefiihrt wer-
den.

16/31

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.



ViU

Zu begriRen ist, dass die urspriinglich geplante Differenzierung nach AnlagengréBen
aufgegeben wurde.

Kritisch an den zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist festzustellen,
dass diese sowohl beim Wirkungsgrad als auch bei den Betriebskosten unterstellen, dass
es sich um Neuanlagen handelt.

Fiir den Wirkungsgrad werden sehr hohe Wirkungsgrade angenommen, fiir die Betriebs-
kosten sehr niedrige Kosten fiir die Betriebs- und Instandhaltung, die nur mit Neuanla-
gen zu erreichen sind. Diese Pauschalisierung ist nicht sachgerecht. Die Anlagen in der
Bestandsférderung sind i. d. R. vor (iber 10 Jahren in Betrieb gegangen und weisen ent-
sprechend niedrigere Leistungswerte auf. Diese sollten bei der Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit Bericksichtigung finden.

Insofern halten wir die vorgesehenen Absenkungen fir nicht gerechtfertigt. Der VKU
schlagt stattdessen die untenstehenden Fordersatze vor.

VERBAND KOMMUNALER
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Elektrische Nenn- 2 > 50 > 100 > 200 >300 | >450
leistung in MW bis 50 | bis 100 | bis 200 | bis 300 | bis 450
KWKG 2016 ct/kWh 15 15 15 15 15 15
Gesetzentwurf ct/kWh 15 1,3 0,5 0,3 0 0
VKU-Vorschlag ct/kWh 15 15 15 0,7 0,5

Der aus vorstehender Tabelle ersichtliche Vorschlag basiert auf folgender Begriindung:
- Die Evaluierung hat einen weiterhin bestehenden Forderbedarf in allen Segmen-

ten ausgewiesen.

- Um die Differenz aufgrund der o. g. realitatsfernen Annahmen auszugleichen
und zugleich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich die Wirtschaftlichkeit
innerhalb der Segmente verandert, wird in den Segmenten auf die jeweils
kleinste Anlage abgestellt.

- Von diesem Wert ausgehend wird ein Ausgleich der unterstellten Uberférderung
im Jahr 2018 eingepreist. Dies wird vom BMWi eingefordert, damit im Mittel
tiber die Jahre 2018 und 2019 keine Uberférderung auftritt.

Zu begriiRen ist, dass die Kiirzung der Fordersatze nun erst zum 01.01.2019 erfolgen
soll. Dies ist deshalb sinnvoll, weil die Anlagenbetreiber ihre Einsatzentscheidungen im
Jahr 2018 auf Grundlage der bestehenden Rechts- und Forderlage getroffen haben und
insofern durch eine riickwirkende Kiirzung benachteiligt wiirden.

Ferner sieht der Gesetzentwurf vor, dass eine Eigenverbrauchsquote von einem Prozent
Voraussetzung flr die Bestandsforderung wird. Erfreulicherweise wird klargestellt, dass
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der Kraftwerkseigenverbrauch (§ 13 Abs. 1 KWKG) bei der Berechnung der Eigenversor-
gungsmengen nicht herangezogen werden muss. Allerdings ist die Festlegung in der
Begriindung des Entwurfs zu § 13 Abs. 1 KWKG auf eine Eigenverbrauchsquote von ei-
nem Prozent nicht sachgerecht. Eine niedrige Eigenverbrauchsquote benachteiligt Anla-
gen, die hochflexibel und dementsprechend mit geringeren Vollbenutzungsstunden lau-
fen. Sie laufen Gefahr, ihren Forderanspruch zu verlieren, gerade weil sie einen Beitrag
zur Flexibilitat des Systems leisten, anstatt durchzulaufen. Hier sollte eine etwas groRRzi-
gigere Eigenverbrauchsquote (bspw. fiinf Prozent) in Ansatz gebracht werden.

Teilmodernisierungen von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen
(DSS-KWK-Anlagen)

) §2, Definition der Dampfsammelschiene und der Endkundenanlage konkretisieren:

Die Abgrenzung zu Dampfnetzen sollte eindeutig aus der Definition der Dampfsammel-
schienen hervorgehen. Fir die ,Endkundenanlage” sollte ein anderer Begriff gewahlt
werden. Zudem sollte sie nicht Bestandteil aller sie beliefernden KWK-Anlagen werden.

Die Definition der Dampfsammelschienen (DSS, § 2 Nr. 6a KWKG) ist weiterhin nicht
eindeutig. Insbesondere die Abgrenzung zu Dampfnetzen ist nicht klar. Wir sehen die

Gefahr, dass auch fernab der eigentlichen DSS befindliche KWK-Anlagen, die ebenfalls
aus Dampferzeuger und Turbine bestehen und in dasselbe Dampfnetz wie die DSS-KWK-
Anlage einspeisen, in den weiten Anlagenbegriff mit einbezogen werden. Hier bedarf es
unserer Ansicht nach einer Nachscharfung. Dabei kénnte etwa auf den rdaumlichen Zu-
sammenhang abgestellt werden.

Fur verwirrend halten wir den Begriff der Endkundenanlagen (§ 2 Nr. 8 KWKG). Rein

begrifflich konnten darunter auch Hausanschliisse verstanden werden. Deshalb sollte
hier eine andere Begrifflichkeit gewahlt werden, da es um Stromerzeuger und nicht be-
liebige Endkundenanlagen geht.

Inhaltlich kritisch ist die an die Endkundenanlage anknlpfende Zusammenfassung mit

jeder sie beliefernden KWK-Anlage. Im Ergebnis bedeutet das, dass jede Anderung an

einer Endkundenanlage immer auch Auswirkungen auf die beliefernden KWK-Anlagen
hat. Das kann die Frage neuer Genehmigungen fiir alle Anlagen (wie in der Begriindung
auch ausdricklich ausgefuhrt wird) betreffen. Auch kdnnte dies dazu fihren, dass etwa
Fordervoraussetzungen durch die KWK-Anlagen nicht mehr eingehalten werden kénnen.
Dies alles lage in der Hand des Endkundenanlagenbetreibers, der regelmalig eine ande-
re Person als der Betreiber des Netzes ist. Daraus kann sich ein ungiinstiges Abhangig-
keitsverhaltnis ergeben. Auch kénnten damit energetisch sinnvolle Lésungen erschwert
werden.
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) 8§ 6, 8, Ermittlung der insgesamt forderfahigen Strommenge bei 10-Prozent-
Modernisierungen in DSS-KWK-Anlagen klarstellend erlautern:

Wir regen an, wenigstens in der Begriindung klarzustellen, dass fir die Ermittlung der
insgesamt forderfahigen Strommenge auf die Gesamtleistung der Dampfsammelschie-
nenanlage abgestellt wird.

Es soll ermdglicht werden, groRe KWK-Anlagen in Dampfsammelschienenschaltung (DSS-
KWK-Anlagen) durch die Einfihrung einer neuen Modernisierungsschwelle von 10 Pro-
zent zu modernisieren (§ 8 Abs. 2 Nr. 1a). Damit soll deutlich erhéhten Modernisie-
rungsanforderungen Rechnung getragen werden. Sie entstanden durch die Umstellung
der friiheren Verwaltungspraxis der blockweisen Betrachtung auf einen weiten Anla-
genbegriff im Zuge des KWKG 2016.

Bisher werden nur 50-Prozent-Modernisierungen fiir 30.000 Vollbenutzungsstunden
(VBH) und 25 Prozent-Modernisierungen fiir 15.000 VBH gefordert.

Die Zahl der forderfahigen Vollbenutzungsstunden im Fall der neueingefihrten 10-
Prozent-Modernisierung flir DSS-KWK-Anlagen ab 50 MW von 6.000 VBH ergibt sich aus
einem mathematischen Dreisatz zu den bisherigen o. g. Schwellenwerten.

Die Reduzierung der Forderstunden wird inhaltlich damit begriindet, dass sich unter
dem weiten Anlagenbegriff die Forderung auf die Gesamtanlage, also auf die Gesamt-
leistung aller Anlagenteile einer DSS-KWK-Anlage, bezieht.* Entsprechend ergibt sich die
insgesamt forderfahige Strommenge durch die Multiplikation der Gesamtleistung mit
der Férderdauer von 6.000 VBH.

Die derzeitige Formulierung ist jedoch missverstandlich, so dass eine Klarstellung erfor-
derlich ist. Die Formulierung in § 6 Abs. 1 a zum Foérderanspruch kann dahingehend ver-
standen werden, dass sich dieser auf die forderfahige Strommenge bezieht. Deshalb
sollte wenigstens in der Begriindung klargestellt werden, dass fir die forderfahige
Strommenge auf die Gesamtleistung der Dampfsammelschienenanlage abgestellt wird.

Dies konnte durch folgenden Satz in der Begriindung erfolgen: ,Da die Anlage aufgrund
des weiten Anlagenbegriffs nicht in Teilen zugelassen werden kann, ist die auf die Kohle-
verstromung entfallende Leistung fiir die Bestimmung der insgesamt férderfdhigen
Strommenge mit dem auf die konkrete ModernisierungsmaRnahme entfallenden Voll-
benutzungsstundenkontingent in Ansatz zu bringen.”

*Vgl. BMWi, Eckpunktepapier: KWK-Anlagen in Dampfsammelschienenschaltung, S. 4
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) §8, Teilmodernisierungen i. H. v. 5 Prozent bei groRen DSS-Anlagen ermdglichen:

Wir regen an, auch Teilmodernisierungen im Volumen von 5 Prozent der fiktiven Neuer-
richtungskosten der gesamten Dampfsammelschienenanlage fiir eine Modernisierungs-
forderung zuzulassen.

Modernisierungen in gréBeren Dampfsammelschienenanlagen kdnnen bei dem vorge-
schlagenen Schwellenwert von 10 Prozent be- oder verhindert werden. Die Annahme,
dass die 10-Prozent-Modernisierungsschwelle der bisherigen 25-Prozent-Modernisie-
rungsschwelle entspricht, ist flir groRere Dampfsammelschienenanlagen aufgrund der
hohen fiktiven Neuerrichtungskosten nicht zutreffend.

Eines unserer Mitgliedsunternehmen etwa nutzt Dampf aus ca. acht Dampferzeugern in
eigenen und fremden Eigentum. Die Dampferzeuger speisen in drei Dampfschienen ein,
an denen Dampfturbinen aus den verschiedenen Dampfschienen KWK-Strom und KWK-
Warme bereitstellen. Wirden im weiten Anlagenbegriff alle Dampferzeuger zusammen-
gerechnet, lagen die fiktiven Neuerrichtungskosten bei geschatzt 400 Millionen Euro. Ein
neuer Kessel als Erweiterung oder Teilmodernisierung wiirde aber nur mit 20 Millionen
Euro zu Buche schlagen — das waren 5 Prozent. Eine Modernisierungsférderung ware in
einer solchen Fallkonstellation nicht méglich.

Um die befiirchtete Missbrauchsgefahr, dass kleinste Modernisierungen (oder gar War-
tungsarbeiten) zu Forderanspriichen fiihren kdnnten, zu vermeiden, konnte die 5-
Prozent-Modernisierung nur sehr grolen KWK-DSS-Anlagen vorbehalten werden.

) &35, Ubergangsregelung klarstellend anpassen:

Vertrauensschutz sollte auch bei einer Mitteilung der zustandigen Immissionsschutzbe-
hérde beziiglich der Anzeige einer nicht genehmigungsbediirftigen Anderung (Fall des §
35 Abs. 14 Satz 2 KWKG) oder bei einer Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 8a
BImSchG bestehen. Zudem sollte klargestellt werden, dass eine weit (berwiegende ver-
bindliche Bestellung fiir die Ubergangsregelung ausreicht.

Die Ubergangsregelung fiir Teilmodernisierungen von KWK-DSS-Anlagen sollte in § 35
Abs. 16 Satz 1 Nr. 3 ergdnzt werden. Demnach sollte Vertrauensschutz des Anlagenbe-
treibers nicht nur bestehen, wenn der Anlagenbetreiber sich eine Genehmigung nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz eingeholt hat, sondern auch bei einer Mitteilung
der zustandigen Immissionsschutzbehorde beziiglich der Anzeige einer nicht genehmi-
gungsbedirftigen Anderung (Fall des § 35 Abs. 14 Satz 2 KWKG) oder bei einer Zulassung
des vorzeitigen Baubeginns nach § 8a BImSchG (Fall des § 35 Abs. 14 Satz 3 KWKG).
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Bei Modernisierungsvorhaben groRer Anlagen werden nicht immer samtliche Anlagen-
teile gemeinsam zu einem Zeitpunkt bestellt. Zudem wurden aufgrund der Unsicherhei-
ten zum KWK-Anlagenbegriff bereits geplante Bestellungen nicht vollstandig ausgeldst.

Daher sollte in § 35 Abs. 16 Satz 1 Nr. 4 klargestellt werden, dass eine weit Giberwiegen-
de verbindliche Bestellung fiir die Ubergangsregelung ausreicht, da die Neuerrichtungs-
bzw. ModernisierungsmaRBnahme damit schutzwiirdig und nicht mehr umkehrbar ist.

Zwar lassen sich fiur die vorstehenden Probleme Lésungen finden, angesichts der Kom-
plexitat und der Unterschiedlichkeit der Einzelfdlle regen wir jedoch weiterhin an, auf
eine abstrakt-generelle Regelung dieser relativ wenigen Einzelfalle zu verzichten und
eine pragmatische Losung mit dem BAFA anzustreben.

Ausschluss der Kumulierung im KWKG

) s 7, Nachweis der Fordernotwendigkeit erméglichen und Ausnahmenregelung an-
passen:

Den Anlagenbetreibern sollte grundsatzlich die Moglichkeit gegeben werden, die For-
dernotwendigkeit im Einzelfall nachzuweisen. Zudem sollte die Schwelle der Ausnah-
meregelung auf 20 Megawatt angehoben werden.

Mit dem Gesetzentwurf soll die Kumulierung von Investitionskostenzuschiissen mit der
KWKG-Férderung ausgeschlossen werden. Sofern es zu keiner Uberférderung kommt,
war die Kumulierung gemalR KWKG 2016 bisher zulassig. Da sich dies laut Begriindung
jedoch nicht mit vertretbarem Aufwand sicherstellen lasst, soll die Kumulierung nun
pauschal ausgeschlossen werden.

Grundsétzlich ist nachvollziehbar, dass eine Uberférderung durch Kumulierung ausge-
schlossen werden muss. Es besteht jedoch die Gefahr, dass sinnvolle Projekte nicht
mehr wirtschaftlich durchgefiihrt werden konnen. Allein der Verweis auf Aufwand (der
bei BAFA und Anlagenbetreiber entsteht), (iberzeugt nicht. Hier sollte den Anlagenbe-
treibern grundsatzlich die Moglichkeit gegeben werden, die Fordernotwendigkeit im
Einzelfall nachzuweisen.

Derart gestaltet sind beispielsweise die Forderkriterien und Bemessungsgrundlagen fir
Forderungen im Rahmen des Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE). Da-
bei werden zunachst alle sonstigen Forderungen, wie beispielsweise KWKG- oder KfW-
Forderungen, bei den Kostendarstellungen als Erlose in Abzug gebracht; anschlieSend
wird nach vorgegebenen Verfahren und unter Nachweis der beihilferechtlichen Vor-
schriften (z. B. AGVO) die verbleibende Wirtschaftlichkeitsliicke berechnet. Dieser Be-
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trag entspricht dann exakt dem Forderbetrag nach EFRE. Ein rechtssicheres Verfahren
zum Nachweis der Férderwiirdigkeit und zur Vermeidung einer Uberférderung ist in
diesem Fall somit bereits nachweislich etabliert.

Dies gilt umso mehr, als heutzutage viele Projekte nicht auf die KWK-Anlage beschrankt
sind, sondern zugleich auch etwa MalRnahmen im Netz und bei Speichern oder Power-
to-Heat-Anlagen integrieren. Hier kann eine Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein.
Durch ein generelles Kumulierungsverbot besteht die Gefahr, dass solche Projekte nicht
mehr durchgefiihrt werden kénnen.

Zu begriRen ist die Ausnahme fiir Kleinanlagen (§ 7 Abs. 6 Satz 3 KWKG). Hier sollte aber
darauf geachtet werden, dass die Nachweisfiihrung moglichst einfach gestaltet wird.

Zugleich regen wir an, dass die Schwelle deutlich auf 20 MW von bisher 20 kW angeho-
ben wird. Die KWKG-Evaluierung hat auch fiir die modellierten 10 MW- und 20 MW-

Anlagen eine Liicke zwischen Stromgestehungskosten und mittlerem Marktpreis ermit-
telt, so dass auch hier eine Notwendigkeit nach Investitionshilfen besteht.

Weiterer kurzfristiger Regelungsbedarf

Der VKU pladiert dafiir, die nachstehenden, kurzfristig umsetzbaren Anderungsvorschla-
ge in das Energiesammelgesetz aufzunehmen, um das KWKG klarer, einfacher anwend-
bar und planungssicherer zu gestalten.

) Frist fiir Baubeginn bei Vorbescheid verlingern:

Die Frist in § 12 Abs. 4 Nr. 1 KWKG, innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit des Vorbescheids mit dem Bau der Anlage zu beginnen, sollte auf 3 Jahre verlan-
gert werden.

Die Investitionsentscheidung fir die Neuerrichtung oder die Modernisierung einer KWK-
Anlage und die Finanzierungszusage der Banken wird auf der Grundlage des erteilten
Vorbescheids getroffen. Bei Lieferzeiten wesentlicher Anlagenteile von z. B. derzeit 27
Monaten fiir Gasturbinen kann die Jahresfrist fiir den Baubeginn nicht eingehalten wer-
den, wenn der Vorbescheid sinnvollerweise zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung
vorliegen soll.

) Bindungswirkung des Vorbescheids klarstellen:

Es sollte klargestellt werden, dass die Bindungswirkung eines Vorbescheids nicht entfallt,
wenn sich im Laufe der fortgesetzten Projektplanung und Umsetzung Anderungen der
Anlagenkonfiguration ergeben. Die Anforderungen an den Antrag auf Erteilung des Vor-
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bescheids sollten mit den Anforderungen an Gebote in der KWK-Ausschreibung harmo-
nisiert werden.

Der Vorbescheid soll die Planungs- und Investitionssicherheit fiir KWK-Anlagenbetreiber
erhohen, indem Hohe und Dauer des KWK-Zuschlags auf Grundlage der zum Zeitpunkt
der Antragstellung geltenden Fassung des KWKG verbindlich festgelegt werden.

Indes konnen sich in der Praxis bei der Planung und Umsetzung von KWK-Vorhaben,
insbesondere im Falle der adressierten Heizkraftwerke mit einer elektrischen KWK-
Leistung von mehr als 50 MW, Anderungen an der Konfiguration der konkreten KWK-
Anlage ergeben. Diese Anderungen kénnen vielfiltige Ursachen haben, von technischen
oder wirtschaftlichen Griinden bis hin zu vergaberechtlichen Vorgaben, die den Anla-
genbetreiber zu Abweichungen von der urspriinglichen Planung zwingen.

Nach der derzeitigen Regelung des § 12 KWKG ist nicht klar, inwieweit Anderungen an
der geplanten KWK-Anlage die Bindungswirkung des Vorbescheids entfallen lassen. Da
der Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids gemal § 12 Abs. 2 KWKG bereits alle fir die
Forderung relevanten Angaben enthalten muss, besteht in der Praxis Unsicherheit, ob
und ggf. in welchem MaR von diesen Plandaten abgewichen werden darf.

Dem ist zu begegnen, indem die Anforderungen fiir den Antrag auf Erteilung eines Vor-
bescheids an die Anforderungen fiir Gebote im Rahmen des KWK-
Ausschreibungsverfahrens angeglichen werden.

Statt einer Festlegung - beispielsweise des konkreten Anlagentyps - sollten die Angaben
in Entsprechung zu § 8 KWKAusV (Anforderungen an Gebote), d. h. insbesondere zum
Anlagenbetreiber, zum Standort der Anlage und zur elektrischen KWK-Leistung, als Fest-
legung geniigen. Der Vorbescheid wiirde damit hinsichtlich seiner Bindungswirkung mit
dem Ausschreibungszuschlag harmonisieren, in welchem ebenso die Hohe des KWK-
Zuschlags festgeschrieben ist. Betreiber von KWK-Anlagen unterhalb und oberhalb von
50 MW elektrischer KWK-Leistung wiirden somit gleichgestellt.

) Modernisierungsbeginn wihrend der Karenzzeit:

Es sollte klargestellt werden, dass wahrend der laufenden Karenzzeit nach
§ 8 Abs. 3 KWKG von finf oder zehn Jahren bereits mit ModernisierungsmalRnahmen
begonnen werden darf, sofern die Wiederaufnahme des Dauerbetriebs der modernisier-
ten KWK-Anlage erst nach Ablauf der Karenzzeit erfolgt.

Aus der Karenzzeitregelung in § 8 Abs. 3 Nr. 1 KWKG geht nicht eindeutig hervor, ob mit
ModernisierungsmaRnahmen erst nach Ablauf der Karenzzeit oder bereits wahrend der
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Karenzzeit begonnen werden darf und lediglich die Wiederaufnahme des Dauerbetriebs
nach Abschluss der Modernisierung erst nach Ablauf der Karenzzeit erfolgen darf.

Es ist zu bericksichtigen, dass Modernisierungen groRer Kraftwerke oftmals mehrere
Jahre andauern — das BAFA geht insoweit in seiner Verwaltungspraxis von einem Zeit-
raum von bis zu 36 Monaten aus.

Wenn erst nach Ablauf der Karenzzeit mit einer Modernisierung begonnen werden diirf-
te, ware bei einer engen Auslegung der Karenzzeitregelung — beispielsweise bei einer
Modernisierungsdauer von drei Jahren — erst acht Jahre nach (Wieder-)Aufnahme des
Dauerbetriebs eine Forderung erneut moglich.

Demgegeniiber ldsst sich bei kleinen Anlagen eine Modernisierung sehr schnell durch-
flihren, sodass hier auch bei einer engen Auslegung der Karenzzeitregelung schon nach
nur etwas mebhr als flinf Jahren wieder eine Forderung in Anspruch genommen werden
konnte. Diese Ungleichbehandlung kann vom Gesetzgeber so nicht beabsichtigt gewe-
sen sein.
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) ARTIKEL 3:
ANDERUNG DES ENWG

Redispatch (§§ 13 ff. EnWG-Entwurf)

Grundsatzlich unterstitzt der VKU die Zielsetzung, die Kosten fiir Einspeisemanagement
und Redispatch, die sich im Jahr 2017 auf ca. 1,4 Milliarden Euro beliefen, moglichst
einzuddammen. Eine Relativierung des Einspeisevorrangs — selbst wenn dadurch ein Viel-
faches an Redispatch im konventionellen Kraftwerksbereich vermieden werden kann —
kann der VKU jedoch allenfalls voriibergehend tolerieren. Vorrangig sollten sich die Be-
strebungen darauf konzentrieren, den Ausbau der Ubertragungsleitungen und Ansitze
zur regionalen Integration voranzubringen.

) Systematik des § 13 EnWG verbessern

Die verschiedenen MaRnahmen und Fallgruppen des § 13 EnWG sollten besser vonei-
nander abgegrenzt werden. Zudem sollte der regulatorische Charakter von Redispatch-
Malnahmen besser zum Ausdruck gebracht werden.

Zur Erleichterung der Rechtsanwendung sollte die Rolle des ,Redispatch” im Geflige des
§ 13 EnWG deutlicher herausgestellt werden, u. U. im Wege einer neuen Nummer 4 in
Absatz 1 des § 13 EnWG. Im geplanten § 13 Absatz 1 Satz 2 EnWG-Entwurf geht es um
die Auswahl ,zwischen mehreren geeigneten MaRnahmen nach Satz 1 Nummer 2 und
3“. Gemeint sind offenbar Redispatch-Malinahmen, welche aus VKU-Sicht grundsatzlich
zuallererst planwertbasiert auszugestalten sind. Aufgrund der grofRen Anzahl der in den
Redispatch zwangsweise einbezogenen EEG- und KWK-Anlagen fallt es mit Blick auf die
Gesetzessystematik jedoch schwer, diese Mallnahmen als — marktbezogenen — Redis-
patch im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnWG einzustufen. Vielmehr dirfte
es sich bei Redispatch in der Regel um eine regulatorische MaRnahme handeln.

Klarungsbedirftig ist auch das Verhaltnis von Redispatch zu MalRnahmen nach § 13 Ab-
satz 2 EnWG. Unklar ist, in welchen Fallen eine Regelung von EEG- und KWK-Anlagen
nach § 13 Absatz 2 EnWG moglich ist. Dies dirfte zum einen die EEG- und KWK-Anlagen
betreffen, die nicht in § 13a Absatz 1 EnWG aufgefiihrt sind, moglicherweise aber auch
Situationen, in denen ein ,Redispatch” nicht in Betracht kommt, z. B. bei sehr kurzfristi-
gen NotfallmaBnahmen. Diese Klarung ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da im
Fall des § 13 Absatz 2 EnWG keine Entschadigung der Anlagenbetreiber erfolgt und auch
kein bilanzieller Ausgleich der MaRBnahme durch den Netzbetreiber erfolgt.
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) §13 Abs.laund b Bezugnahme auf Wirkleistungserzeugung statt Erzeugungsleis-
tung notwendig

Bei der Nutzung von KWK-Anlagen im Redispatch ist die Nutzung der Warmescheibe der
KWK-Anlage zu bertlicksichtigen. D. h. RedispatchmalRnahmen bei KWK-Anlagen dirfen
sich nur auf den Kondensationsanteil dieser Anlagen beziehen.

Die Erbringung einer Redispatch-Malnahme sollte immer auch die Auswirkung auf der
Warmeseite bericksichtigen (,,Die Frage einer ausreichenden (Ersatz-)Warmeversorgung
fallt in die Risikosphare des Anlagenbetreibers und kann einer Abregelung der KWK-
Anlage generell nicht entgegengehalten werden.”). Die Fernwarmeversorgung darf nicht
gefdhrdet sein. Es ist dem Anlagenbetreiber nicht zumutbar, zusatzliche Heizwerksleis-
tung zu installieren, um die KWK im Ernstfall fiir Redispatch auflésen zu kénnen. Eine
entsprechende Beriicksichtigung sollte zwischen anweisendem Netzbetreiber und Anla-
genbetreiber im Vorhinein analysiert und vereinbart werden. Einer uneingeschrankten
Anweisung von KWK widersprechen beispielsweise Lieferverpflichtungen auf der War-
meseite (mit nachgelagerten erheblichen technischen/kommerziellen oder politischen
Auswirkungen bei Nichterfiillung), mit Warmekunden abgestimmte Revisionstermine,
die z. B. einen Produktionsausfall/Verdienstausfall beim Kunden zur Folge hatten, War-
tungsintervalle und Betriebsgrenzen der Anlagen oder Verfligbarkeit von Brennstoffen,
die ansonsten entsprechend zu vergliten waren.

) s 13, ,,Power-to-Heat“-Anlagen in Anbetracht kiinftiger Herausforderungen nutzen:

Der VKU begriiRt, dass durch die geplante Anderung von § 13 (6a) Satz 5 nunmehr auch
Verteilnetzbetreiber vertraglichen Vereinbarungen mit ,Power-to-Heat“-Anlagen-
betreibern abschlieBen dirfen. Dies stellt ein Zugestandnis an Verteilnetzbetreiber dar,
das bei der Bewaltigung aktueller und kiinftiger Herausforderungen hilfreich ist.

) §13 Abs. 1 EnWG, Kapazititsreserve sauber abgrenzen

Der neue kostenbasierte Ansatz zwingt die Kapazitatsreserve in das gleiche Regime wie
Regelenergie, Redispatch und Netzreserve. Es handelt sich vermutlich um ein redaktio-
nelles Versehen, da dies weder von den Voraussetzungen der Kapazitatsreserve noch
von der Vergltungsstruktur sinnvoll ist.

Dies kdonnte aufgelost werden, indem man eine neue Nr. 4 einfligt und die Kapazitatsre-
serve dahin tUberfiihrt:

,»3. [...]die Netzreserve nach §13d sowie

4. weitere Reserven, insbesondere die Kapazitatsreserve nach §13e und die Sicherheits-
bereitschaft nach §13g Abs. 2.“
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) §13a, Vorgaben, Kostenanerkennungen und Ubergangsregelungen klar definieren:

Da mit der Absenkung des Schwellenwertes deutlich mehr im Verteilnetz angeschlosse-
ne Anlagen in den Redispatch einbezogen werden, begriitt der VKU die starkere Rolle,
die Verteilnetzbetreibern zugedacht werden soll. Allerdings bedarf es hier noch deutlich
klarerer Vorgaben hinsichtlich der Abstimmung aller beteiligten Akteure untereinander,
der Weitergabe zusatzlich entstehender Kosten fiir Netzbetreiber sowie einer angemes-
senen Ubergangsregelung. Aufgabe, Verantwortung und Entscheidungshoheit fiir die
Steuerung der Anlagen miissen zu jedem Zeitpunkt beim Anschlussnetzbetreiber ver-
bleiben.

In § 13a geht es um die grundsatzliche Pflicht, als Kraftwerksbetreiber flir Redispatch zur
Verfligung zu stehen. Bisher betraf dies Erzeugungsanlagen (auBer EEG- und KWK-
Anlagen) und Speicher ab 10 MW. Kiinftig sollen Erzeugungsanlagen ab 100 kW sowie
mit Fernsteuerungseinrichtungen ausgestattete EEG- und KWK-Anlagen dieser Pflicht
unterliegen.

Durch die Absenkung des Schwellenwertes werden deutlich mehr Anlagen auf den Ver-
teilnetzebenen in den Redispatch einbezogen. Dadurch wird es umso wichtiger, die Ver-
teilnetzbetreiber starker einzubeziehen. Unter diesem Aspekt ist es auch sinnvoll, dass
nach § 13a Absatz 5 EnWG-Entwurf Redispatch-MalRnahmen in Abstimmung mit dem
Betreiber desjenigen Netzes, in das die Anlage eingebunden ist, erfolgen sollen.

Die vorgesehenen MaRnahmen nach § 13a Absatz 1a EnWG-Entwurf flir eine bessere
und schnellere Information betroffener Bilanzkreisverantwortlicher durch den UNB, der
die MaRnahme angefordert bzw. durchgefiihrt hat, erscheinen bei erster Betrachtung
sinnvoll. Allerdings wird nicht klar geregelt, mit welchem zeitlichen Vorlauf, in welcher
Form und welche Inhalte mitzuteilen sind. Dies sollte aus Griinden der Rechtssicherheit
und -klarheit angesichts der komplexen Vorgédnge — ggf. auch im Rahmen einer Verord-
nung — bestimmt werden.

Der VKU weist auf einen vermutlich redaktionellen Fehler hin. In der Neufassung bedir-
fen MaRnahmen nach §13a Abs. 1 EnWG keiner anderen Voraussetzung mehr als den
Wunsch der UNB. In der aktuell giiltigen Fassung sind MaBnahmen nur im Falle einer
Gefahrdung oder Stérung zulassig. Dies ist in §13d und §13e auch weiterhin so geregelt.
Diese Diskrepanz sollte nachgebessert und in der neuen Fassung deutlich gemacht wer-
den, dass der Eingriff nur im Falle einer Gefdhrdung oder Steuerung erfolgen darf.

In § 13a Absatz 5 EnNWG-Entwurf ist vorgesehen, dass die MaBnahmen in Abstimmung
mit dem Betreiber desjenigen Netzes zu erfolgen haben, in das die Anlage eingebunden
ist. Aus diesem Grund sieht der VKU die Notwendigkeit der Definition einer klaren Ver-
antwortlichkeit in Form einer eindeutigen Schnittstelle zwischen Anschlussnetzbetrei-
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bern und Anlagenbetreibern sowie einem planwertbasierten Abstimmungsprozess zwi-
schen den Netzbetreibern, um die Randbedingungen aller betroffenen Netze adaquat
abbilden zu kénnen.

Im Ubrigen miissen fiir eine reibungslose und zielfiihrende Abwicklung der Prozesse
nicht nur die betroffenen Netzbetreiber und Bilanzkreisverantwortlichen vollstindig
einbezogen werden, sondern auch die Anlagenbetreiber und die Direktvermarkter. Dies
sollte auch explizit geregelt werden (Gutachten S. 138 ff., ,, Entwicklung von MaRnahmen
zur effizienten Gewahrleistung der Systemsicherheit im deutschen Stromnetz” von
consentec, BBH und ecofys).

Den Verteilernetzbetreibern entstehen mit den neuen Aufgaben, die ihnen im Kontext
dieses Entwurfs zugedacht werden, zuséatzliche Kosten, die Uber die Netzentgelte zu-
rickverdient werden missen. Entsprechende Regelungen fehlen (vgl. dazu S. 134 ff.
Gutachten ,Entwicklung von MaBnahmen zur effizienten Gewahrleistung der Systemsi-
cherheit im deutschen Stromnetz” von consentec, BBH und ecofys). Wenn keine Rege-
lung zur Berticksichtigung der Kosten des § 13a EnWG getroffen wird, konnen diese erst
im Rahmen des Ausgangsniveaus 2021 ab dem Jahre 2024 in der Erlésobergrenze abge-
bildet werden, wahrend die Kostenbestandteile nach § 15 EEG auf Grund der Aufhebung
der Regelung vollstindig entfallen. Dies betrifft einen Erldsausfall bei den Netzbetrei-
bern in Hohe von ca. 500 Mio. € pro Jahr (Stand 2017), der duBerst ungleichmaRig ver-
teilt wére. Ohne entsprechende Regelung lage somit ein VerstolR gegen den Grundsatz
der angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals (§ 21 EnWG) vor. Da aus der
Wahrnehmung ihrer neuen Aufgaben fir die Netzbetreiber hohe Kosten entstehen,
muss das Risiko eines daraus folgenden hohen Erlosausfalls zwingend vermieden wer-
den, in dem entsprechende Regelungen in die Anreizregulierung eingefiigt werden.

Wie beim bisherigen Redispatch sollen Mehrkosten Uber die Netzentgelte an die Strom-
kunden gewalzt werden. Allerdings wird dem Netzbetreiber nicht ermdoglicht, dies auch
zu tun. Denn nur im Rahmen der Kostenprifung genehmigte oder als dauerhaft nicht
beeinflusste Kosten anerkannte Kosten dirfen in Netzentgelten weitergewalzt werden.
Beides ist hier nicht gewahrleistet.

Zudem wurden die Hartefallentschadigungen fiir Einspeisemanagement im Rahmen der
Uberleitungsrechnung der letzten Kostenpriifung fiir das Jahr 2016 als dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten herausgerechnet und damit aus den beinflussbare Kosten elimi-
niert. Im Rahmen der ARegV-Novelle in 2016 wurde die Anerkennung der Hartefallent-
schadigungen von einem System mit 2 Jahren Zeitverzug auf ein System ohne Zeitverzug
auf Basis Plankosten umgestellt. Der aktuelle Gesetzesentwurf fiihrt neben der o. g.
Kostenliicke zu einem Zeitverzug von bis zu 7 Jahren und stellt einen erheblichen Riick-
schritt gegeniber der ARegV-Novelle dar. Durch Effizienzvorgaben ist die vollstandige
Refinanzierung der Aufwendungen fir Redispatch nicht moglich.
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Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der entsprechenden Regelungen muss demzufolge
auch eine Anderung der Anreizregulierungsverordnung erfolgen. Die Anerkennung muss
dem Charakter der Redispatch-Kosten folgend in Form von dauerhaft nicht beeinflussba-
ren Kosten erfolgen. Einerseits, weil eine Anerkennung als beeinflussbare Kosten von
vorneherein praktisch ausscheidet (keine Position der bk/vnbK des Basisjahres 2016).
Andererseits, weil es sich um klassische, dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten handelt.
Denn Redispatchkosten sind unter keinem Gesichtspunkt fiir den Netzbetreiber beein-
flussbar.

Insbesondere angesichts der zu etablierenden Prozesse, die einen entsprechenden zeit-
lichen Vorlauf benétigen, sollte eine ausreichende Ubergangszeit fiir die Umsetzung der
neuen rechtlichen Vorgaben vorgesehen werden.

) §14, Prinzip der kooperativen Zusammenarbeit stirken:

Grundsatzlich ist zu begriiRen, dass Verteilnetzbetreiber mit den in diesem Entwurf ge-
planten Anderungen eine gréRere Rolle bei der Gewihrleistung der Systemstabilitdt und
der Netzsicherheit zukommt. Aus VKU-Sicht ist es jedoch unverzichtbar, dass Anpas-
sungsanforderungen nicht nur Top-Down sondern auch Bottom-Up und horizontal ge-
stellt werden kdnnen. In diesem Zusammenhang ist das Prinzip der kooperativen Zu-
sammenarbeit zu starken. Ein Verteilnetzbetreiber muss auch eigenstandig die Mdoglich-
keit haben, bei Bedarf, Anlagen in seinem Netz flr Redispatch zu adressieren. Daher
fordern wir folgende klarstellende Ergdnzungen im EnWG:

§ 11 Abs. 2 neu: Grundsdtze der Eigenverantwortlichkeit und der kooperativen Zu-
sammenarbeit verankern

»(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen nehmen ihre Aufgabe nach Absatz 1 in
eigener Verantwortung fir ihr Energieversorgungsnetz unter Berlcksichtigung der je-
weiligen betrieblichen Gegebenheiten einschlieRlich der an ihr Energieversorgungsnetz
angeschlossenen Erzeugungs- und Speicherkapazititen wahr. Soweit Betreiber von
Energieversorgungsnetzen zur Erreichung der in § 1 genannten Ziele mit Bezug auf das
Netz eines anderen Betreibers von Energieversorgungsnetzen, mit dessen Netz sie un-
mittelbar oder mittelbar technisch verbunden sind, Beitrdge planen, durchfiihren oder
anfordern, geschieht dies unter Bericksichtigung des Grundsatzes nach Satz 1 sowie in
kooperativer Zusammenarbeit.”

§ 14 Abs. 1, Satz 2 neu: Systemverantwortung auch fiir den Verteilnetzbetreiber

»(1)“.... Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen flihren MaRnahmen nach Satz 1 im
Rahmen der ihnen fir ihr Elektrizitatsverteilernetz obliegenden Systemverantwortung
durch.”

Der Unterschied zur Netzebene der vier UNB besteht darin, dass diese Systemverant-
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wortung nur fir das jeweils eigene (Verteil-)Netz gilt und einen Teil der Gesamtverant-
wortung darstellt.

§ 14 Abs 1c, Satz 3 neu: Grundprinzip der kooperativen Zusammenarbeit zur Vermei-
dung von Stérungen

»,Malknahmen im Sinne der §§ 12 und 13 bis 13c, die von Betreibern von Ubertragungs-
netzen und von Betreibern von Elektrizitatsverteilernetzen selbst oder nach MaRgabe
der Vorgaben eines Betreibers von Ubertragungsnetzen jeweils gesondert durchgefiihrt
werden, erfolgen in kooperativer Zusammenarbeit und dirfen das Ziel, Gefahrdungen
und Stérungen in den Elektrizitatsversorgungsnetzen mit geringstmoglichen Eingriffen in
die Versorgung zu vermeiden, nicht gefdhrden.”

Vor dem Hintergrund der vielen noch unklaren Definitionen und nicht abschliefend
geregelten Prozessidnderungen pladiert der VKU allerdings dafiir, die geplanten Ande-
rungen des EnWG zum Redispatch aus dem Energiesammelgesetz auszukoppeln und zu
einem spateren Zeitpunkt umzusetzen.

Die hierzu geplanten Anderungen bilden grundsatzlich ein kaskadiertes Vorgehen der
Netzbetreiber ab, welches von Seiten des VKU begriiRt wird. Allerdings kennt diese For-
mulierung nur einen Top-Down-Ansatz, nachdem Anpassungsforderungen ausschlief$lich
von vorgelagerten an nachgelagerte Netzbetreiber gestellt werden kénnen. Im Rahmen
der informatorischen Kaskade muss vor der Durchflihrung operativer Handlungen in
jedem Fall berticksichtigt werden, dass es in einem immer dezentraleren, heterogeneren
und volatileren Energiesystem, welches sich insbesondere auf die Ebenen der Verteil-
netze auswirkt, immer wichtiger ist, entsprechende Anpassungsforderungen zum Erhalt
der Systemstabilitat sowie der Netzsicherheit auch in Form eines Bottom-Up- bzw. hori-
zontalen Ansatzes stellen zu diirfen. Nur auf diese Weise konnen technische Restriktio-
nen nachgelagerter bzw. anderweitig technisch betroffener Verteilnetze angemessen
beriicksichtigt werden. Erst dann sind operative Handlungen sinnvoll moglich.
Restriktionen aus allen Netzebenen missen zwingend gleichberechtigt in alle Entschei-
dungen einflieRen.

Hier liefert der Entwurf keine belastbaren Aussagen und muss aus VKU-Sicht dringend
nachgebessert werden. Das Prinzip der Zusammenarbeit ,, auf Augenhéhe” muss zwi-
schen den Netzbetreibern klar verankert und geregelt werden, ansonsten besteht die
Gefahr, dass durch die Ubertragungsnetzbetreiber bei der weiteren Ausgestaltung der
unklar beschriebenen Prozesse Fakten fir einen alleinigen Top-down-Ansatz geschaffen
werden.

Entsprechend der vom VKU vorgeschlagenen Normierungsvorschlage zum EnWG sollte
hier starker betont werden, dass alle Verteilnetzbetreiber Malnahmen in ihren eigenen
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Netzen entsprechend der ihnen obliegenden Systemverantwortung durchzufiihren ha-
ben. In diesem Zusammenhang ist auch das Prinzip der kooperativen Zusammenarbeit
mit der Zielsetzung, Gefahrdungen und Stérungen in Elektrizitatsversorgungsnetzen mit
geringstmoglichen Eingriffen in die Versorgung zu vermeiden, starker in den geplanten
Gesetzesanderungen zu verankern.

Angesichts der vielen offenen Fragen und unklaren Definitionen hinsichtlich der Integra-
tion Erneuerbarer Energien und KWK in den Redispatsch, den ungenauen Regelungen
der informatorischen sowie operativen Kaskade und der Nichtbeachtung nahezu aller
regulatorischen Aspekte zur Anerkennung der dadurch bei den Netzbetreibern anfallen-
den Kosten spricht sich der VKU dafiir aus, die geplanten Anderungen des EnWG aus
dem Energiesammelgesetz auszukoppeln, mit der gebotenen Sorgfalt nachzubessern
und entsprechend zu einem spateren Zeitpunkt umzusetzen.

Netzkodex

) §19, Ubertragung der hinzukommenden Netzkodizes:

Der VKU begruft, dass auch fur die hinzukommenden Netzkodizes in § 19 Absatz 4 Satz
2 EnWG die Aufgaben der , beauftragten Stelle” im Rahmen der technischen Selbstver-
waltung dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. ibertragen
werden.
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